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Auf Grundlage der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung 

des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt 

Hamburg (in der jeweils gültigen Fassung) ergeht nach Beschluss 

des Präsidiums der BHH vom 24.01.2023 das nachfolgende 
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1. Vorbemerkung 

Die BHH erlässt ein Schutz- und Hygienekonzept zur Vermeidung des Risikos einer Infektion 

mit dem Coronavirus. Es gilt für alle Personen, die an der BHH arbeiten, studieren, zu Gast 

sind oder sich im Rahmen von Kooperationen, Dienstleistungen oder sonstigen Anlässen in 

den Gebäuden der Universität aufhalten.  

 

 

2. Maßnahmen für Einzelpersonen 

2.1. Persönliche Hygiene 

Der Hauptübertragungsweg für das Coronavirus ist die Tröpfcheninfektion über die 

Atemwege und die Schleimhäute. Darüber hinaus ist die Übertragung auch indirekt über die 

Hände möglich, wenn sie mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in 

Kontakt gebracht werden. Zur Infektionsvermeidung sind folgende Hygieneregeln zu befolgen: 

 Regelmäßiges und gründliches Händewaschen für 30 Sekunden (siehe 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html). 

 Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten und Niesen in die Armbeuge und am 

besten von anderen Personen wegdrehen, um einen größtmöglichen Abstand 

herzustellen). 

 Abstand halten. 

 Mit den Händen nicht den Mund, die Nase und die Augen berühren. 

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken, Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht 

mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen. 

 Keine Berührungen, Hände schütteln und Umarmungen. 

 

2.2. Medizinische und FFP2-Masken 

Für das persönliche Erscheinen am Arbeitsplatz wird seitens der BHH weiterhin das Tragen 

einer medizinischen Maske für alle Personen empfohlen. Ergibt die Gefährdungsbeurteilung, 

dass ein Schutz der Beschäftigten durch technische und organisatorische Schutzmaßnahmen 

nicht ausreichend und das Tragen medizinischer Masken durch die Beschäftigten erforderlich 

ist, sind diese vom Arbeitgeber bereitzustellen.  

 

2.3. Home-Office 

Führungskräfte können, sofern keine betrieblichen Gründe entgegenstehen, auch weiterhin 

Homeoffice-Vereinbarungen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern treffen. Über das 

Vorliegen betrieblicher Gründe entscheidet der/die Vorgesetze in Abstimmungen mit der/dem 

Beschäftigten.  

2.4. Anlassbezogene Bereitstellung von Selbsttests 

Zur Minderung des betrieblichen SARS-CoV-2-Infektionsrisikos prüft die BHH im Rahmen der 

Gefährdungsbeurteilung, ob den Beschäftigten ein betriebliches Testangebot unterbreitet 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html
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wird. Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung in der jeweils gültigen Fassung ist dabei zu 

berücksichtigen. 

 

2.5. Verdachtsfälle und Erkrankungen 

Personen, die ärztlich nicht abgeklärte Infektionssymptome (wie zB. Husten, Fieber, Durchfall) 

aufweisen, werden gebeten, die BHH nach Möglichkeit nicht aufzusuchen. Führungskräfte sind 

berechtigt, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzufordern, den Arbeitsplatz ggf. zu 

verlassen.  

 

Befinden sich Personen aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in 

Quarantäne, so bleibt die Dienstleistungs- bzw. Arbeitspflicht – solange keine 

Dienstunfähigkeit auf Grund der Erkrankung vorliegt – auch in der Quarantäne bestehen. Eine 

Freistellung vom Dienst kann nach Genehmigung des Vorgesetzten oder der 

Personalabteilung nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen für eine Arbeit im Homeoffice 

nicht gegeben sind. 

 

3. Raumhygiene 

3.1. Lüftung 

Um das Infektionsrisiko zu minimieren, ist es wichtig, für einen regelmäßigen Luftaustausch 

zu sorgen. Die Dauer, Art und Häufigkeit der Lüftung ist abhängig von den 

Lüftungsmöglichkeiten, der Dauer der Veranstaltung und der Nutzung des Raumes. Wenn ein 

Raum an einem Tag für mehrere Veranstaltungen genutzt werden soll, sind folgende Szenarien 

zu unterscheiden: 

 Ein Raum mit maschineller Lüftungsanlage (Zu- und Abluft oder Klimaanlage) kann für 

die nächste Nutzung freigegeben werden. 

 In Räumen mit gegenüberliegenden Fenstern ist in regelmäßigen Abständen und 

spätestens nach Ende einer Veranstaltung  eine 20-minütige Stoß- und Querlüftung 

durchzuführen. 

 Räume, die nur einseitig mit Fenstern ausgestattet sind und bei denen keine 

Querlüftung möglich ist, sind ebenfalls regelmäßig stoß zu lüften. Spätestens nach 

Ende einer Veranstaltung und dem Zwischenreinigen ist eine  Stoßlüftung 

vorzunehmen. 

 Räume, deren Fenster aufgrund baulicher oder anderer Maßnahmen nicht geöffnet 

werden können, dürfen nicht genutzt werden. 

 

3.2. Reinigung 

Eine vorsorgliche Flächendesinfektion, auch von Kontaktflächen, die oft genutzt werden, ist 

nach Beratung des Arbeitsmedizinischen Dienstes (AMD) sowie den Empfehlungen des Robert 

Koch-Instituts in der jetzigen COVID-19-Pandemie nicht erforderlich.  
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4. Schutz- und Hygienemaßnahmen bei der Durchführung von 
Präsenzveranstaltungen sowie Prüfungen 

In Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie sonstigen Veranstaltungen in Präsenz wird 

das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (MNS) empfohlen. Personen aus 

vulnerablen Gruppen (z. B. mit einschlägigen Vorerkrankungen, ohne Impfschutz u. ä.) 

wird zum Eigenschutz das Tragen einer gut anmodellierten FFP2-Maske nahegelegt.   

5. Fortschreibung des Schutzkonzepts 

Das Schutz- und Hygienekonzept der BHH wird der Gefährdungsbeurteilung entsprechend 

angepasst.  
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6. Anlagen 

6.1. Hygienetipps der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

 

 



 

  Seite 5 

6.2. Anweisung für die Nutzung eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes 

 

 

 
 

 


